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Die Begründung oder Legitimation des Rechts ist eine Aufgabe, welche
die Menschen verschiedener Zeitalter in unterschiedlicher Weise zu
lösen versuchten. Das in diesem Band dokumentierte wissenschaftliche
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Kolloquium analysiert die Legitimierung von Recht in ihren
geschichtlichen Erscheinungsformen und Entwicklungsstufen. Die
Beiträge decken den historischen Raum vom römischen Recht, dessen
umfassende Würdigung einen Schwerpunkt bildet, bis zum
Neukantianismus ab.


